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„Es könnte alles so einfach sein ….“ 
   
Die rechtlichen Rahmenbedingungen - formelle Anforderungen: 
  
ÅDurchführung eines Verfahrens mit Öffentlichkeitsbeteiligung wegen der zu 

erwartenden gravierenden Umweltauswirkungen der Versenkung von 
Salzabwasser (Umweltverträglichkeitsprüfungspflicht), u.a. Abfallbehandlungs-
anlage / Deponie; Grundwasseranreicherung; Abwasserbehandlung. 

 
ÅDurchführung eines Verfahrens mit Öffentlichkeitsbeteiligung wegen 

kumulativer Wirkungen UVP-pflichtiger Vorhaben 
 

ÅPflicht zur Anhörung von durch die Gewässerbenutzung betroffenen privaten 
und juristischen Personen 
 

 Die rechtlichen Rahmenbedingungen - materielle Anforderungen: 
  
ÅGenehmigungsfähigkeit im Sinne von § 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG erfordert keine 

vermeidbaren schädlichen Gewässerveränderungen bzw. nachteiligen 
Veränderungen der Wasserbeschaffenheit des Grundwassers, § 48 WHG 
(Besorgnisgrundsatz). 

 



Å Genehmigungsfähigkeit besteht nur bei Ausschluss der zu erwartenden 
Beeinträchtigung der Trinkwasserversorgung gemäß § 12 Abs. 1 i.V.m. § 3 Nr. 
10 WHG (Rücksichtnahmegebot). 

 
ÅBei quantitativ oder qualitativ nicht nur unerheblichen Auswirkungen der 

Trink- oder Brauchwasserversorgung (Menge oder Qualität) besteht seitens 
der Behörde kein Entscheidungsspielraum, eine beantragte Erlaubnis ist 
zwingend zu versagen. 

 
ÅEine Beeinträchtigung der öffentlichen Wasserversorgung ist zu erwarten, 

wenn sie aufgrund der konkreten Umstände nach fachlichen Erkenntnissen 
hinreichend wahrscheinlich ist. Dies sei bei der überragenden Wertigkeit der 
öffentlichen Wasserversorgung auch bei einem nur geringen Wahrscheinlich-
keitsgrad der Fall (OVG Münster 27.05.2002, 20 B 728/02). 

 
Å Bewirtschaftungsgrundsätze nach § 47 WHG (WRRL) mit dem 

Verschlechterungsverbot, dem Verbesserungsgebot (Trendumkehrgebot) und 
der Gewährleistung der Zielerreichung der Wasserrahmenrichtlinie. 

 
Å Pflicht zur Anordnung der Sanierung gegenüber Schädiger bei bereits 

eingetretenem Grundwasserschaden, § 90 WHG. 



„... ist es aber nicht!“ 
  

Die tatsächliche Verwaltungspraxis - formelle Probleme: 
  
Å keine Beteiligung der betroffenen Trinkwasserversorger und damit keine 

Akteneinsicht im Verwaltungsverfahren, 
 
Å massive Manipulation der Verwaltungsakten, u.a. die Entfernung von 

kritischen Stellungnahmen aus den Akten und Ersatz durch nichtssagende 
Vermerke, 

 
Å Einführung einer Vorprüfung von fachbehördlichen Stellungnahmen durch 

das Hessische Umweltministerium (HMUKLV) zur Verhinderung von kritischen 
Stellungnahmen ohne Dokumentation (Geheimverfahren), 

 
Å aktive Verhinderung der rechtzeitigen Beteiligung von hessischen und 

thüringischen Fachbehörden durch Ministerialbeamte des HMUKLV vor der 
Erteilung einer Erlaubnis, Verhinderung der vollumfänglichen Prüfung der 
offensichtlich fehlerhaften Antragsunterlagen der K + S Kali GmbH und 
Vertuschung von kritischen Stellungnahmen (z.B. aktuelle Stellungnahme 
HLNUG),  



Die tatsächliche Verwaltungspraxis - materielle Probleme: 

Sachstand Grundwasserverschlechterung durch Versenkung von Salzabwasser 

ÅVersenkung von Salzabwasser zur Deponierung von Salzabwasser seit 1925, 

ÅZielhorizont Plattendolomit als vermeintlich dichtes Aquifer (Speicher mit 

Verdrängung des Formationswassers) - bisher ca. 1 Mrd. Kubikmeter versenkt,  

ÅVerdrängung von hochmineralisierten salzhaltigen Formationswässern aus 

Plattendolomit und Buntsandstein bis zur Oberfläche,  

ÅÜbertritt von Salzabwasser aus dem Plattendolomit in den schützenswerten 

Grundwasserleiter Buntsandstein bis zur Oberfläche, 

Åmassive Salzübertritte (Salzabwässer, Mischwässer, Formationswässer) in die 

Oberflächengewässer im Werratal (diffuse Einträge), 

ÅVielzahl von Trinkwasserbrunnen irreparabel unbrauchbar, 

Åmassive Beeinträchtigung Natura-2000-Gebiet „Werra bis Treffurt“ mit 

geschützten Arten (Westgroppe), 



Versenkung bis 2007 
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 Präsentation Landesbergamt Kaligipfel Landesregierung  21.11.2016 
 
 
 



Genaue Lage der 
Salzfront nicht 

vollständig bekannt – 
TLUG fordert weitere 
Bohrungen von K+S 



Krupp: Zu Verdrängungsketten ï Oktober 2013 - Abbildung 16  
Profilschnitt entlang der Profillinie in Abbildung 1. Dargestellt sind der elektrische 

Gebirgswiderstand aus SkyTEM-Tiefenschnitten (Aarhus Geophysics, 2010)  

 



Wie war bis 2007 die Genehmigungspraxis in Thüringen? 
  
Å Einstellung der Versenkung 1968 durch die DDR zum Schutz des 

Grundwassers und politische Auseinandersetzung zwischen DDR und BRD 
wegen Übertritt von Versenklauge aus Hessen nach Thüringen in den 
Siebziger- und Achtzigerjahren, 

 
Å Planung und Erkundung des Pufferspeichers Gerstungen unter der 

Maßgabe der Erforderlichkeit einer Ersatzwasserversorgung für 
Gerstungen und angrenzende Gemeinden, 

  
Å Genehmigung Versenkung in Gerstunger Mulde (Pufferspeicher) 1997 bis 

2007) mit der Behauptung, dass kein Salzabwasserübertritt aus 
Plattendolomit erfolgen wird, 

 
Å gegenteilige fachbehördliche Stellungnahmen (vgl. TLG 08.10.1997) 

wurden ignoriert. 
 



Warum wurde doch genehmigt? 
 

Å Die Verdrängung der hochmineralisierten Salzwässer im Plattendolomit 
(ca. 300 g je Liter!) ausgeklammert und als sogenannte natürliche 
Versalzung gekennzeichnet, 

 
Å ausschließliches Abstellen auf  den Nachweis von Salzabwasser – das 

kommt aber erst viel später nach dem Formationswasser - Versalzung der 
oberflächennahen Brunnen billigend in Kauf genommen, 

 
Å Vorwurf des kollusiven Zusammenwirkens von Genehmigungsbehörde 

und K+S - Zitat aus einer E-Mail des Leiters der Rechtsabteilung an den 
Vorstandsvorsitzenden Steiner vom 20.08.2007: 

 
„- Genehmigungsfähigkeit nach WHG "Besorgnisgrundsatz" wurde erreicht, in dem 
zwei Grundannahmen, nämlich a) Plattendolomit ist "dicht" und b) die Betriebsweise 
als Puffer-speicher (also: reinbringen und auch wieder druckentlastend 
zurückfördern) getroffen und für "wahr" gehalten wurden. 
- dies funktioniert, solange nur die Bergbehörden und wir im Boot sind ganz gut 
-  …  Dass der Plattendolomit nicht "dicht" ist beweisen die diffusen Austritte, da die 
Rückfördermenge im Vergleich zur eingebrachten Menge gering ist, wird auch 
für einen Zeitraum X zusätzlicher Druck im Untergrund aufgebaut. „ 



Aktuelle Versenkerlaubnis 23.12.2016 (2016 bis 2021) 
 
Å Abänderung der Befristung mit Verlängerung 31.12.2021 und Festlegung der 

Versenkmenge von 1,5 Millionen m³ jährlich/ 5.000 m³/d,  
 

Å Annahme der Erfüllung der Verpflichtung zur Vorlage eines nummerischen 
3D Grundwassermodells für Langzeitprognose, 
 

Å Anordnungen für Tiefbrunnen Ulstertal und Meiselsgraben sowie Festlegung 
von Grenzwerten mit Einstellung der Versenkung (Bedingung),  

 
Aber selbst RP Kassel meint: 
 

o kein funktionsfähiges 3D-Modell für Prognose der Langzeitsicherheit  des 
Trinkwassers bei Fortsetzung der Versenkung (Einzelfallbetrachtung), 
 

o viele Trinkwasserbrunnen werden noch aufgrund bisheriger Versenkung 
versalzen und  
 

o weitere 85 Millionen m³ Grundwasser werden durch Fortsetzung der 
Versenkung geschädigt 



 
Die Erlaubnis ist unschlüssig und damit nichtig (bzw. in jedem Fall rechtswidrig), 
weil  
 
Å die Erfüllung der Auflage zur Erstellung eines prognosefähigen 3D-Modells 

einerseits bestätigt wird, andererseits das 3D-Modell zur Prognose der Sicherheit 
der Trinkwasserversorgung nicht ausreicht,  
 

Å einerseits die Gefährdung und Beeinträchtigung von Grund- und Trinkwasser 
bestätigt wird, andererseits damit die Fortsetzung der Versenkung gerechtfertigt 
wird,  
 

Å einerseits die Schwermetallbelastung durch die Versenkung nicht ausgeschlossen 
wird, andererseits auf eine Prüfung verzichtet und die Unbedenklichkeit der 
Versenkung bejaht wird,  
 

Å einerseits die Darlegung des Ausschlusses einer weiteren Verschlechterung 
erfolgt, andererseits die Verschlechterung bejaht wird (ansteigende Trends, 
zusätzliche Verschlechterung Grundwasser). 



Rechtswidrigkeit der Erlaubnis, weil 
 
Å vorsätzlich die rechtzeitige Beteiligung der Fachbehörden verhindert wurde, auch 

vorsätzlich eine Beschränkung der (verspäteten) Beteiligung der Fachbehörden 
erfolgte und eine unzulässige Beeinflussung des Behördengutachters 
Ingenieurbüro HG stattfand,  

 
Å die Trinkwasserversorgung allgemein durch die Versenkung und konkret durch 

die streitgegenständliche Erlaubnis gefährdet ist, 
 
Åkein Ausschluss der (langfristigen) Gefährdung der Trinkwasserversorgung durch 

die Salzabwasserversenkung durch ein funktionsfähiges hydrogeologisches Modell 
oder ausreichendes Grundwassermonitoring vorliegt , insbesondere  

 
o das von der Beigeladene 3D-Modell grundsätzlich untauglich ist (keine 

Prognosefähigkeit auch nach Ansicht RP Kassel),  
o dass im 3D-Modell von der Beigeladenen offenkundig  die hydrogeologischen 

Ausgangsdaten massiv entgegen den wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
den Messwerten verändert wurden (Manipulationsvorwurf),  

 
Å ein Verstoß gegen europäische Rechtsvorschriften vorliegt (WRRL) . 
 



Was hat Gerstungen bisher juristisch unternommen, um sich gegen die 
Versenkung zu wehren? 
  
 Versenkung in der Gerstunger Mulde (Thüringen) 
  
Å massive Einwendungen mit juristischer und sachverständiger Unterstützung im 

Verfahren 2007 auf Fortsetzung der Versenkung in Gerstungen, 
 
Å Widerspruch und Klage gegen die bisher - ohne Information an die Gemeinde - 

erteilten Verlängerungen der Versenkerlaubnisse bis zum Jahr 2007, 
 
Å Durchsetzung von zusätzlichen Monitoringbohrungen, selbständige Beweis-

verfahren zur Geltendmachung von ordnungsgemäßen Untersuchungen der 
Monitoringbohrungen und Rechtsmittel gegen manipulativen Ausbau der 
Bohrung, 

 
Å Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung aufgrund der Versenkung in der 

Gerstunger Mulde und  
 
Å Unterlassungsverfahren , Rechtsmittel wegen Verweigerung von 

Umweltinformationsansprüchen.  



Versenkung in Hessen 
  
Å Geltendmachung der Einstellung der Versenkung am Versenkstandort Eichhorst 

/ Bodesruh im Jahr 2009 im Eilverfahren und Hauptsacheverfahren vor dem 
Verwaltungsgericht Kassel / Hessischen Verwaltungsgerichtshof - Ablehnung des 
Antrages, weil Versenkung zwar rechtswidrig, aber keine akute Gefährdung 
vorliege, keine Entscheidung in der Sache im Hauptsacheverfahren, da 
Zeitablauf, 

  
Å Klage und Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gegen die Versenkerlaubnis 

2011 bis 2015 beim Verwaltungsgericht Kassel und Hessischen Verwaltungs-
gerichtshof - bisher keine Entscheidung im Hauptsacheverfahren, Eilverfahren 
als offen mit Erfolgsaussichten beurteilt, Interessenabwägung zugunsten von K+S 
im Eilverfahren, 

 
Å Klage und Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gegen die Versenkerlaubnis 

2015 (Übergangserlaubnis) - bisher keine Entscheidung im einstweiligen 
Rechtsschutz und in der Hauptsache, 
 

Å Klage und Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gegen die Versenkerlaubnis 
2016 bis 2021 beim Verwaltungsgericht Kassel. 

  



War der Kampf der Gemeinde bisher erfolglos? 
  
Problem: 
 
Åbisher keine inhaltliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Versenkung von 

Salzabwasser in  Thüringen und Hessen,  
 

ÅVerwaltungsgerichte (waren) der Ansicht, dass mit Beendigung der Versenkung 
eine Rechtsbeeinträchtigung ausgeschlossen ist - trotz massiver Nachwirkungen. 

 
Aber dennoch: 
 
ÅBeendigung der Versenkung in der Gerstunger Mulde 2007, 

 
ÅBeendigung der Versenkung im Versenkgebiet Eichhorst / Bodesruh 2015, 

 
Åerhebliche Einschränkung der Versenkung von Salzabwasser am Standort Hattorf 

(1,5 Millionen m³ statt 4 Millionen m³) und 
 

Å zunehmend kritischere Stellungnahmen der hessischen und thüringischen 
Fachbehörden, Aufklärung und hoher Erkenntnisgewinn. 



Versenkstopp ab 2007 in Gerstungen 
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Versenkstopp ab 2015 in Wintershall 
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Versenkstopp Hattorf? 

? 



Konnte sich die Gemeinde diesen Kampf leisten? 
  
Evidente Voraussetzung - engagierte Bürgermeister , geschlossener Gemeinderat,  
breite Unterstützung der Gerstunger Bürger und andere Vereine und Kommunen! 
 
Å Aber auch – hohe Kosten für den juristischen und fachlich untersetzten Kampf  

o Rechtsberatung, 
o Sachverständigengutachten, 
o Prozesskosten. 

  
Dennoch: 
  
Å erhebliche Reduzierung der Prozesskosten durch Rechtsschutzversicherungen, 
 
Å sorgfältige Abwägung der Aufwendungen mit den Folgekosten der 

Ersatzwasserversorgung  mit den Kosten der Rechtsverteidigung: 
 

o Anteil der Kosten der Verteidigung der Trinkwasserversorgung in den letzten 
Jahren ca. 0,10 bis 0,15 Euro je m³ Trinkwasser , 
 

o Kostensteigerung für Ersatzwasserversorgung ca. 0,60 € je m³ Trinkwasser! 



  

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 


